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Zur Uebergangswirtschaft.

Bei der Beratung des Tätigkeitsprogramms
pro 1918 hat der Ausschuss des Gewerkschaftsbundes

beschlossen, die Behandlung der Frage
der Uebergangswirtschaft in das Tätigkeitsprogramm

aufzunehmen.
Es handelt sich hierbei in erster Linie um die

Geltendmachung der Eechte der Arbeiter beim
Uebergang vom Krieg zum Frieden, um die
Verhinderung der Verschlechterung der Lage der
Arbeiter bei Kriegsende und um die Neugestal
tung der wirtschaftlichen Position der Arbeiterschaft

in der kommenden Friedenszeit.
Zur eigentlichen Uebergangswirtschaft

gehören nun die Geltendmachung der
Arbeiterinteressen in allen wirtschaftspolitischen Fragen
und die Verhinderung von Verschlechterungen
der Arbeits- und Existenzbedingungen. Für die
Arbeiterschaft ist es von höchstem Interesse, dass
Massnahmen ins Auge gefasst werden, die es
verhindern, dass der Uebergang von der Kriegs- zur
Friedenswirtschaft katastrophalen Charakter
annimmt. Anderseits ist es aber auch unsere
Aufgabe, alles zu tun, um Kriegserrungenschaften,
die sich als vorteilhaft erwiesen haben, in die
Friedenszeit hinüberzubringen, wie auch alles
daran gesetzt werden muss, damit die jetzt
bestehenden Arbeitsbedingungen auf keinen Fall
verschlechtert werden.

Man kann wohl sagen, das sei «nur»
praktische Arbeit, die nicht dem Umsturz dient; wir
sind aber der Meinung^ dass sie nötig ist und den
Interessen der Arbeiter wirklich dient.

Das ganze Gebiet der Uebergangswirtschaft
ist sehr vielseitig. Nicht nur die Arbeiterschaft,
auch der Gewerbestand, die Industriellen, der
Handel, die Finanz und die Landwirtschaft werden

sich intensiv damit befassen. Keine dieser
Gruppen wird in der Lage sein, ihre Forde-
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rungen ohne Eücksicht auf die andern einseitig
zur Geltung zu bringen, vorausgesetzt, dass die
andern auf dem Posten sind. Es ist aber auch
nicht zu erwarten, dass etwa die Bauern oder die
Finanzleute neben ihren eigenen Begehren solche
der Arbeiterschaft postulieren werden.

Im Verlauf der Kriegszeit sind Gesetze und
Verordnungen in Kraft getreten, die' starke
Eingriffe in das Individualrecht bedeuten, die
Verbesserungen und Verschlechterungen der Position

der Arbeiter im Gefolge hatten, die aber
zum Teil auch den Unternehmern sehr unbequem

sind. So wie der Krieg uns vor neue
Tatsachen gestellt hat, wird auch der kommende
Friede uns schier unlösbare Probleme aufgeben,
mit denen wir uns rechtzeitig vertraut machen
müssen.

Neben den Fragen der Uebergangswirtschaft
beschäftigen uns auch die Probleme der
Sozialpolitik nach dem Krieg. Ein hierauf bezügliches
Friedensprogramm der Gewerkschaften wurde
bereits von der Internationalen Gewerkschaftskonferenz

in Bern im Oktober 1917 formuliert
und, was die Schweiz betrifft, vom Bundeskomitee

dem Bundesrat unterbreitet. Es wird
allerdings unsere Aufgabe sein, besonders
aktuelle Probleme herauszugreifen und gesondert

geltend zu machen. Wir rechnen dazu das
Verbot- der Nachtarbeit in den Bäckereien, den
Heimarbeiterschutz, die Einsetzung von
Lohnämtern und anderes.

Zunächst aber handelt es sich jetzt um die
Fragen der Uebergangswirtschaft. Es ist
anzunehmen, dass die Beendigung des Krieges, die
wir herbeisehnen, eine schwere Erschütterung
der ganzen Volkswirtschaft herbeiführen wird,
wenn nicht gar schon vorher infolge der
Zufuhrschwierigkeiten ganz unhaltbare Zustände
eintreten.

Unsere Annahme stützt sich auf verschiedene
Erwägungen.
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